
 
 
 

 

Information zum Schulbusverkehr 

 
Die Stadt Oberasbach hat als Träger des Schulaufwands die Beförderungspflicht 
zum Pflicht- und Wahlpflichtunterricht an der nächstgelegenen Schule. 
 
Die Einzelheiten sind in der Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV) sowie im 
Schulweg-kostenfreiheitsgesetz (SchKfrG) geregelt. 
 
Für die Kostenfreiheit des Schulweges ist dabei maßgebend, dass Schüler der 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 einen Schulweg zurücklegen müssen, der länger als 2 
Kilometer ist. Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 werden nur dann unentgeltlich 
befördert, wenn der Schulweg mehr als 3 Kilometer beträgt. 
 
Die Grundschule erhält von der Stadt Oberasbach zu Schuljahresbeginn eine 
Aufstellung der Straßen, die zur unentgeltlichen Beförderung berechtigen. 
 
In den ersten Unterrichtstagen wird von den Lehrkräften in den Klassen 
festgestellt, wer beförderungsberechtigt ist. Seitens der Stadt Oberasbach 
werden, aufgrund dieser Abfrage, die entsprechenden Fahrkarten ausgestellt und 
über die Schule an die Schüler und Schülerinnen verteilt. Fahrkarten für 
fahrberechtigte Kinder gelten bis zum Ende des Schuljahres. Der Schulbus kann 
mit Beginn des Schuljahres genutzt werden. 
 
Darüber hinaus bietet die Stadt Oberasbach nicht berechtigten Schülern die 
Beförderung gegen Entgelt an. Dieses Beförderungsentgelt beträgt monatlich 
derzeit 20,00 € für die Hin- und Rückfahrt. Die entsprechenden Fahrkarten 
können ab 01. September in der Stadtkasse im Rathaus, Zimmer 3, zu den 
üblichen Parteiverkehrszeiten erworben werden, solange freie Kapazitäten 
vorhanden sind. Diese Fahrscheine werden jedoch für jedes Halbjahr getrennt 
ausgegeben (September/Oktober bis März und April bis Juli).  
Von nicht beförderungspflichtigen Schülern kann der Schulbus erst mit 
Erwerb einer Schulbusfahrkarte genutzt werden. 
 
 
Weitere Fragen? 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen das Hauptamt der Stadt Oberasbach, 
Rathausplatz 1, 90522 Oberasbach, Zimmer Nr. 107, gerne persönlich oder 
telefonisch unter den Rufnummern 0911 96 91-1130 und -1131 zur Verfügung! 
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